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Festbankmietvertrag zwischen dem Feuerwehrverein Au-Heerbrugg und

	Feuerwehrverein Au-Heerbrugg
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	    	11/2022
Firma/Verein:	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Name/Vorname:	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	(Folgend als "Mieter" betitelt)

Adresse:	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

PLZ / Ort:	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Telefon:	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.


Mail:	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Mietanlass:	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Aufbauort:	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Abholdatum:	Aufbaudatum auswählen.

Mietdauer*:	Wählen Sie die Mietdauer aus.


Auswahl Festbankgarnituren:
Wählen Sie die Anzahl Festbankgarnituren aus.



Hinweise / Allgemeine Mietbedingungen
Eigentum
Die Festbankgarnituren sind Eigentum des Feuerwehrverein Au-Heerbrugg (folgend als "Verein" betitelt).
* Miete
Die Basismiete beinhaltet einen Nutzungstag (für 1 Tag).
Transport
Die Anhänger sind eingelöst und werden mit einem entsprechenden Zugfahrzeug verschoben bzw. geführt. Die leeren Anhänger dürfen nicht für andere Transporte verwendet werden. Als Transportspesen wird 1CHF/km erhoben, sofern die Gemeindegrenze Berneck oder Au überschritten wird.
Verantwortlichkeit
Die Aufsicht und Verantwortung während der Mietdauer obliegt dem Mieter. Für den Auf- und Abbau der Festbankgarnituren ist der Mieter verantwortlich. Die Abklärungen, das beim Aufbau andere Gegenstände beschädigt werden können, sind vorgängig vom Mieter zu treffen.
Für Schäden übernimmt der Verein keine Haftung.
Versicherungen
Haftpflicht-, Feuer-, Elementar- und Unfallversicherungen für Montage- und Demontagepersonal sowie für alle Helfer während eines Anlasses sind Sache des Mieters. Festhaftpflichtversicherungen sind ebenfalls Sache des Mieters. Der Mieter haftet für die gesamte Mietsache, Sach- und Personalschäden.
Zustand/Übergabe/Rückgabe
Der Verein stellt dem Mieter die Festbankgarnituren in einem einwandfreien und gebrauchsfähigen Zustand zur Verfügung. Beanstandungen sind bei Übergabe vorzubringen. Nachträgliche Meldungen berechtigen nicht zu einer Preisreduktion. Das Anbringen von Material an den Tischen oder Bänken mittels Klebestreifen, Nadeln, Bostichklammern, Klebstoffen usw. ist verboten. Sich ergebende Schäden gehen vollumfänglich zu Lasten des Mieters. Der Mieter verpflichtet sich ab Übergabe bei Sturm oder Unwetter die Festbankgarnituren entsprechend zu sichern. Für Schäden, die durch die Vernachlässigung dieser Pflichten entstehen, haftet der Mieter. Das Zelt ist in sauberen Zustand zurückzugeben. Notwendige Reinigungskosten bei Verschmutzung gehen zu Lasten des Mieters. Die Kosten für die Behebung von Materialschäden, welche durch den Mieter verursacht wurden, werden dem Mieter in Rechnung gestellt. Fehlende Teile werden ersetzt und die effektiven Beschaffungskosten hierfür dem Mieter verrechnet.


☐ Ich, der Mieter, habe die Hinweise und allgemeinen Mietbedingungen gelesen, bin damit einverstanden und bin mir der Verantwortung bewusst.

Unterschrift Mieter:		Unterschrift Feuerwehrverein Au-Heerbrugg:

			
		Name in Blockschrift
Ort / Datum: 			
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